
Was tun bei Verdacht 
einer Kindeswohlgefährdung?

Informationen für Tagespflegepersonen 
der Region Hannover 

Kommune Telefon Adresse

Familienservicebüro 
Barsinghausen

(0 51 05) 7 74 - 23 16 Bergamtstraße 5	
30890 Barsinghausen

Familienservicebüro
Burgwedel

(0 51 39) 89 73 - 5 16 Fuhrbergerstraße 4	
30938 Burgwedel

Familienservicebüro 
Garbsen

(0 51 31) 7 07 - 3 32 Am Rathausplatz 1	
30823 Garbsen

Familienservicebüro 
Gehrden

(0 51 08) 64 04 - 49 Kirchstraße 1–3	
30989 Gehrden

Familienservicebüro
Hemmingen

(0 51 01) 58 41 12 Laubeichenfeld 2	
30966 Hemmingen

Familienservicebüro
Isernhagen

(05 11) 5 44 39 21 Bothfelder Straße 29	
30916 Isernhagen

Familienservicebüro 
Neustadt a.R.

(0 50 32) 84 - 3 23
(0 50 32) 84 - 3 42

Theresenstraße 4
31535 Neustadt a.R.

Familienservicebüro 
Pattensen

(0 51 01) 10 90 30 Göttinger Straße 25a	
30982 Pattensen

Familienservicebüro
Ronnenberg

(05 11) 46 00 - 2 21 Löwenbergerstraße 2a
30952 Ronnenberg

Familienservicebüro 
Seelze

(0 51 37) 8 28 - 2 09 Rathausplatz 1	
30926 Seelze

Familienservicebüro 
Sehnde

(0 51 38) 7 07 - 2 43
(0 51 38) 7 07 - 3 12

Nordstraße 21
31319 Sehnde

Familienservicebüro 
Uetze

(0 51 73) 9 70 - 1 64 Marktstraße 9
31311 Uetze

Familienservicebüro 
Wedemark

(0 51 30) 5 81 - 2 93 Fritz-Sennheiser-Platz 1 
30900 Wedemark

Familienservicebüro
Wennigsen

(0 51 03) 70 07 - 22 Hauptstraße 1–2
30974 Wennigsen

Familienservicebüro 
Wunstorf

(0 50 31) 1 01 - 3 56 Südstraße 1
31515 Wunstorf
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	 Bei Nichtbesetzung des für Sie zuständigen Familienservicebüros 
	 wenden Sie sich an:

	 Koordinierungsstelle 	 Hildesheimer Straße 18    Tel.: (05 11) 6 16 - 220 79	
   Kindertagespflege         	 30169 Hannover

	 Bei Nichtbesetzung der Koordinierungsstelle Kindertagespflege
	 wenden Sie sich an:
	
	 Rettungsleitzentrale für die Region Hannover	      Tel.: (05 11) 91 20
	



Verdacht einer Kindeswohlgefährdung   
– Was können Sie tun?

Mögliche Hinweise auf den 
Verdacht einer Kindeswohlgefährdung:

Ein Kind wird körperlich oder seelisch misshandelt:

•	 Häufige oder untypische Verletzungen des Kindes

•	 Unzureichender Schutz vor Gefahren durch die 

	 Kindeseltern

•	 Fehlende Zuwendung der Kindeseltern

•	 Unzureichende Behandlung von Krankheiten 

	 des Kindes

Ein Kind wird vernachlässigt:

•	 Kindeseltern sind mit der Versorgung ihres

	 Kindes überfordert

•	 Mangelnde Körperpflege des Kindes

•	 Unzureichende Kleidung des Kindes

•	 Mangelnde Ernährung des Kindes

•	 Fehlende Ansprache und/oder verlässliche

	 Betreuung des Kindes durch die Kindeseltern

Wenn Sie sich Sorgen um das Wohlergehen Ihres  
Tagespflegekindes machen, dann wenden Sie sich 
an das für Sie zuständige Familien- und Kinderser-
vicebüro Ihrer Kommune. Dort werden mit Ihnen 
gemeinsam die weiteren Schritte besprochen, um 
Ihrem Tagespflegekind und der Familie die benötig-
ten Hilfen ermöglichen zu können. 

Falls das für Sie zuständige Familien- und Kinder- 
servicebüro nicht erreichbar sein sollte, wenden Sie 
sich bitte an die Koordinierungsstelle Kindertages-
pflege der Region Hannover. Bei Nichtbesetzung der 
Koordinierungsstelle Kindertagespflege wenden Sie 
sich bitte an die Rettungsleitzentrale für die Region
Hannover.

Wenn das Leben oder die Unversehrtheit des Kindes 
akut bedroht sind, müssen Sie sofort reagieren! 

In diesem Fall wenden Sie sich an Ihre zuständige 
Jugendhilfestation bzw. Ihr örtliches Jugendamt oder 
– ausserhalb der Dienstzeiten – an die Rettungsleit-
zentrale (alle Kontakte siehe Rückseite des Flyers). 


